
W a i b l i n g e r  S t a d t r e c h t  
122-1 Öffnung von Verkaufsstellen anlässlich des Ameisenbühltags 03.02.2011 
 

Stand Februar 2011 

 

Aufgrund der §§ 8 Abs. 1 und 14 Abs. 1 des Gesetzes über die Ladenöffnung in Baden-Württemberg 
vom 14.02.2007 (GBI. S. 135) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung in der Fassung vom 
24. Juli 2000 (GBI.S. 581, 698) mit Änderungen erlässt der Gemeinderat der Stadt Waiblingen am 
05.03.2009 folgende: 
   
geändert am: in Kraft seit: 
03.02.2011 10.02.2011 

 

 

Satzung über die Öffnung von Verkaufsstellen  

anlässlich des Ameisenbühltages 
 

§ 1 

Öffnungszeiten 

Im Gewerbegebiet Ameisenbühl in Waiblingen dürfen die Verkaufsstellen für den geschäftlichen 
Verkehr mit den Kunden aus Anlass des Ameisenbühltages alle zwei Jahre am 3. Sonntag im Juni von 
12:30 Uhr bis 17:30 Uhr geöffnet werden.  

Für den Ameisenbühltag 2011 wird der verkaufsoffene Sonntag anlässlich der Pfingstferien auf 
Sonntag, den 05.06.2011 vorverlegt. 

 

§ 2 

Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

Bei Beschäftigung von Arbeitnehmern ist § 12 des Gesetzes über die Ladenöffnung zu beachten. 

 

§ 3 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne § 15 Abs. 1 Buchstabe a) des Gesetzes über die Ladenöffnung in Baden-
Württemberg handelt, wer den Vorschriften dieser Satzung zuwiderhandelt. 

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden. 

 

§ 4 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 


